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Unlängst wurde durch Nagelschmidt Immobilien
ein 2.000m² großes Baugrundstück in
Hoffnungsthal (Sackgassenhöhenendsüdlage)
zu einem bislang unerreichtem Preis erfolgreich
vermittelt. Drei weitere, (derzeit enttäuschte)
Bewerber:innen suchen ein ähnliches
Baugrundstück, maximal 40 km östlich von Köln.
Eventuelle Angebote bitte telefonisch unter

02202 / 3 26 01

&WOHNEN
LEBEN

Amtliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2020
des Berufsschulverbandes

Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten

Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der aktuellen Fassung wird nachstehender Beschluss der
Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes vom 24.03.2022 öffentlich
bekannt gemacht:

Die Verbandsversammlung des Berufsschulverbandes hat in ihrer Sitzung am
24.03.2022 im Anschluss an die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses den
Jahresabschluss des Berufsschulverbandes zum 31. Dezember 2020 und den da-
zugehörigen Lagebericht in der am 10.03.2022 durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft BDO Concunia GmbH und am 24.03.2022 im Rechnungsprüfungs-
ausschuss bestätigten Fassung mit einer Abschlussbilanz zum 31.12.2020 in den
wichtigsten Positionen

Aktivseite

1. Anlagevermögen 639.541,91 €
2. Umlaufvermögen 1.164.425,89 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 17.638,40 €
Summe Aktiva 1.821.606,20 €

Passivseite

1. Eigenkapital 516.675,48 €
2. Sonderposten 639.541,91 €
3. Rückstellungen 94.866,92 €
4. Verbindlichkeiten 570.521,89 €
Summe Passiva 1.821.606,20 €

in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 120.912,76 €

und in der Finanzrechnung mit einer Änderung
des Bestandes an Finanzmitteln von 83.112,28 € auf 876.272,41 €

festgestellt.

Hierzu wurde folgender Beschluss gefasst:
a. Der sich aus dem Haushaltsjahr 2020 ergebende Jahresüberschuss von

120.912,76 € wird in voller Höhe der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

b. Die Verbandsversammlungsmitglieder erklären sich mit der Haushaltsfüh-
rung des Verbandsvorstehers einverstanden und entlasten ihn für das Haus-
haltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Bergisch Gladbach, den 04.04.2022
Der Verbandsvorsteher

Frank Stein

BEKANNTMACHUNG

Der Bürgermeister

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Landtagswahl am 15. Mai 2022

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Stadt Bergisch Gladbach
wird in der Zeit vom 25.04.2022 bis 29.04.2022 zu folgenden Zeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

im Wahlbüro der Stadt Bergisch Gladbach, Gustav-Lübbe-Haus, Scheidtbach-
straße 23, 3. Stock, 51469 Bergisch Gladbach für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten.
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern
ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er/
sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen
Wahlschein besitzt.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in-
nerhalb der Einsichtsfrist, spätestens am 29.04.2022 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt
Bergisch Gladbach, Gustav-Lübbe-Haus, Scheidtbachstraße 23, 3. Stock, 51469
Bergisch Gladbach, schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift Ein-
spruch einlegen.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens zum 24.04.2022 eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht
Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahl-
berechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben,
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 21 Rhei-
nisch-Bergischer Kreis I

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl

teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetragene/rWahlberechtigte/r,
5.2 ein/e nicht in dasWählerverzeichnis eingetragene/rWahlberechtig-
te/r,

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis (bis 29.04.2022) versäumt hat;

b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in
das Wählerverzeichnis aufgenommen worden ist;

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis entstanden ist
oder sich herausstellt.

Wahlscheine können bis zum 13. Mai 2022, 18.00 Uhr, bei der Stadt Bergisch
Gladbach mündlich oder schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Eine

telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle einer nachgewiesenen, plötzlichen Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zumWahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. Ver-
sichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch am Wahltag
(15. Mai 2022) bis 15.00 Uhr, stellen. Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er/sie dazu
berechtigt ist. Ein/e Wahlberechtigte/r mit Behinderung kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Blinde und sehbehinderte Menschen können kostenloseWahlhilfen unter 0800-
00096710 beim Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (BSVNRW) anfordern.

6. Mit dem Wahlschein erhält der/die Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag und
• ein Merkblatt für die Briefwahl

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden dem/der Wahlberechtig-
ten an seine/ihre Wohnanschrift übersandt oder überbracht, soweit sich aus
dem Antrag keine andere Anschrift oder die Abholung der Unterlagen ergibt.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Per-
son ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat
sie der Stadt Bergisch Gladbach vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe seiner/ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe
bei der Kundgabe einer von dem/der Wahlberechtigten selbst getroffenen und
geäußertenWahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung des/der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 30 Abs. 1 Nr. 4a LWahlO).
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn
in den besonderen amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, un-
terzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt,
steckt den unterschriebenen Wahlschein und den Stimmzettelumschlag in den
besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag.

Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel und dem Wahlschein so rechtzeitig an das Wahlbüro der Stadt Bergisch
Gladbach absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag (15. Mai
2022) bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert. Nähere Hinweise darüber, wie der/die
Wähler/in die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die Briefwahl,
das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen.

Sie erreichen das Wahlbüro wie folgt:
montags, dienstags, mittwochs von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
samstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
telefonisch unter 02202-14 2888, per E-Mail unter wahlbuero@stadt-gl.de oder
Herrn Frank Bodengesser persönlich im Gustav-Lübbe-Haus, Scheidtbachstra-
ße 23, 3. Stock, 51469 Bergisch Gladbach.

gez. 07.04.2022

Frank Stein
Bürgermeister

Weitere Details zu dieser Ausschreibung finden Sie auf unserer
Internetseite www.bohle-gruppe.com/stellenangebote

Ernst Bohle GmbH z. Hd. Frau Rickelhoff
Stauweiher 4 • 51645 Gummersbach • Mail: bewerbung@bohle-gruppe.de

Für unsere Hauptverwaltung in Gummersbach suchen wir per sofort

• Gehaltsbuchhalter (m/w/d) (Nr. 346)
Voraussetzung:
• Abgeschlossene kfm. Ausbildung wie z. B. Industriekauffrau (m/w/d),

Steuerfachangestellte (m/w/d), Bürokaufmann (m/w/d) oder vergleichbar
• Erfahrung in der Lohn- und/oder Gehaltsbuchhaltung
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Durch Qualität verbunden!

Gemeinde Nümbrecht
Der Bürgermeister

Bei der Gemeindeverwaltung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle in Voll-
zeit zu besetzen:

Case-Manager/in (m/w/d)

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter
www.nuembrecht.de/Bürgerinfo/Rathaus-Info/Stellenangebote,
auf www.interamt.de und www.karriere.nrw.

Die Jugendbildungsstätte Haus Altenberg e.V. sucht zur Unterstützung unseres

Teams ab sofort.

Mitarbeiter in Teilzeit an der

Rezeption (w/m/d)

gerne auch Studenten. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an Herrn

Simon Waldhausen. Ihn erreichen Sie unter:

waldhausen@haus-altenberg.de

Telefon 0 21 74 / 4 19-912

&JOB
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„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de

Senioren begleiten
Köln und Region

Ihre Spende zählt !
DE93 3506 0190 1100 0080 13
Stichwort: Senioren

Diakonisches Werk Köln und Region gGmbH

Telefon 0221-160380

www.kultcrossing.de

jugendkultur
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KAUFANGEBOTE

KAUFGESUCHE

STELLENANGEBOTE

Bachelor BWL
für Realschüler

Infotag
Sa. 23.04.2022
10 Uhr (online)
11 Uhr (vor Ort)

Am bib und der FHDW kannst du
ohne Umwege über ein Gymnasium
direkt in dein Studium starten!

Hauptstraße 2 | 51465 Bergisch Gladbach

Komm jetzt als Technischer Berater
(m/w/d) Bautechnik in unser Team!

https://qrco.de/bcv9hu

MEHR
INFOS

BESSERWISSER
BEI BAUTECHNIK
gesucht

Bewerbung per E-Mail an: cv.de@soudal.com
Soudal N.V. ⋅ Personalwesen ⋅ Arnd van Wesel ⋅
Olof-Palme-Straße 13 ⋅ 51371 Leverkusen ⋅
Telefon 0214 690443

Zuverlässige Hilfe nach
Bergisch Gladbach für
Haus und Garten gesucht.
Erfahrung in Gartenarbeit
erwünscht. Beste Bezah-
lung. Tel. 01 75/4 10 34 94


